
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/3/16 94/08/0276
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1999

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §67 Abs10;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1994/03/22 93/08/0210 2

Stammrechtssatz

Wesentliche (und primäre) sachliche Voraussetzung der subsidiären Haftung eines Vertreters nach § 67 Abs 10 ASVG

ist die objektive (gänzliche oder zumindest teilweise) Uneinbringlichkeit der betre;enden Sozialversicherungsbeiträge

beim Primärschuldner. Erst wenn sie feststeht, ist auf die Prüfung der für eine Haftung nach dieser Bestimmung

maßgebenden weiteren, an die Person des allenfalls Haftungsp@ichtigen geknüpften Voraussetzungen einzugehen

(Hinweis E 9.2.1982, 81/14/0072, 0074-0077, VwSlg 5652 F/1982, E 16.9.1991, 91/15/0028).
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